
HVBG-INFO 005/2005 - 476 - 
vom 18.07.2005  
- Rechtsprechungsreport - DOK 553.2:401.7 

 
 
 

 
Ein zukünftiger Vollstreckungsschutz läuft jedenfalls dann ins Leere, wenn die Sozialleistung 
durch den Schuldner innerhalb der Siebentagesfrist abgehoben wird. 
Da der Schuldner durch § 55 Abs. 1 SGB I ausreichend geschützt ist, ist ein Schutzbedürfnis 
für einen Vollstreckungsschutz nach § 765a ZPO nicht gegeben. 
 

§ 55 SGB I, §§ 850k, 765a ZPO 
 
hier:  
Beschluss des Landgerichts Koblenz vom 06.10.2004 – 2 T 724/04 – 
 
Das Landgericht Koblenz hat mit Beschluss vom 06.10.2004 – 2 T 724/04 –  
wie folgt entschieden: 
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